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Beitragsanpassung 2018 

  

 
 
 
 
 
 
     
    01.09.2018 

 
Sehr geehrte Verbandsmitglieder, 
 
der Verbandsbeitrag musste im Haushaltsjahr 2018 angepasst werden, da dieser nicht mehr 
auskömmlich war. Einnahmen und Ausgaben haben sich zwei Jahre in Folge nicht ganz 
gedeckt und der Haushalt musste über die Rücklage des Verbandes ausgeglichen werden. 
 
Neben allgemeinen Kostensteigerungen im Bereich Porto, Kraftstoffe sowie Löhne u. Gehälter 
etc. sind dem Artlenburger Deichverband leider auch gewohnte Einnahmen entgangen, die 
durch Refinanzierung von Eigenleistungen bei geförderten Deichbaumaßnahmen möglich 
waren. 
 
Nach Beratung im Vorstand und Ausschuss des Verbandes, hat der Ausschuss daher eine 
Erhöhung von 30% auf 35% des Hebesatzes sowie die Anpassung des Mindestbeitrages von 
8,00€ auf 10,00€ beschlossen. Diese Information findet sich auch auf der Rückseite der 
Beitragsbescheide. 
 
Grundlage der Beitragsfestsetzung ist die Satzung des Verbandes in der aktuell gültigen 
Fassung. Beitragspflichtig ist, wer Grundeigentum im Verbandsgebiet hat. Maßgebend ist 
hierbei der amtliche Datenbestand des Katasteramtes vom 01.01. des Beitragsjahres.  
 
Die Satzung des Verbandes ist u.a. digital erhältlich auf der Internetseite des Verbandes 
www.artlenburger-deichverband.de und in Papierform im Verbandsbüro. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass im Zeitraum der Beitragshebung zahlreiche telefonische  
Anfragen bei uns eintreffen, und z.B. nicht alle Anrufe zeitgleich entgegengenommen werden 
können. Benutzen Sie gern auch die Möglichkeit, uns per Email zu kontaktieren. Vielen Dank. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Ansgar Dettmer. 
-Geschäftsführer- 


